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der Zertifikation und kontrolliert die Durchführung der dazu 
festgelegten Aufgaben.

(2) Das ASMW ist verantwortlich für die Leitung und Pla
nung der Erarbeitung der Standards und anderer normativ
technischer Dokumente, auf deren Grundlage die Zertifika
tion der Erzeugnisse erfolgt.

(3) Das ASMW stimmt die von den Ministerien erarbeite
ten Vorschläge für zu zertifizierende Erzeugnisse mit den be
vollmächtigten staatlichen Organen der Teilnehmerländer 
der Konvention ab und informiert die Ministerien, Kombinate 
und Betriebe über das im RGW bestätigte Verzeichnis.

(4) Das ASMW informiert die Ministerien, Kombinate und 
Betriebe über erteilte Ubereinstimmungszertifikate für Im
porterzeugnisse.

(5) Das ASMW setzt die Anerkennung des Übereinstim
mungszertifikats für Importerzeugnisse aus, wenn eine Nicht
übereinstimmung der Importerzeugnisse mit dem erteilten 
Übereinstimmungszertifikat festgestellt wird. Über die Aus
setzung der Anerkennung ist das bevollmächtigte staatliche 
Organ des Exportlandes zu informieren.

§ 6

(1) Das ASMW bestätigt die Qualitätgfähigkeit der Be
triebe — als Voraussetzung für die Zertifikation der Erzeug
nisse.

(2) Das ASMW erteilt Übereinstimmungszertifikate auf der 
Grundlage der mit den Prüfberichten der akkreditierten Prüf
labors nachgewiesenen Übereinstimmung mit den normativ
technischen Dokumenten und der bestätigten Qualitätsfähig
keit der Betriebe. Es trifft in Übereinstimmung mit den Rege
lungen im RGW Festlegungen zur Kennzeichnung der zerti
fizierten Erzeugnisse.

(3) Das ASMW erkennt das Übereinstimmungszertifikat ab 
und erteilt Auflagen gemäß § 22 der Verordnung vom 1. De
zember 1983 über die Entwicklung und Sicherung der Quali
tät der Erzeugnisse (GBl. I Nr. 37 S. 405), wenn die Vorausset
zungen für die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats 
weggefallen sind.

§7
Aufgaben der Ministerien

(1) Den Ministern obliegt die Verantwortung für die Ver
wirklichung der sich aus der Zertifikation ergebenden Auf
gaben in ihrem Verantwortungsbereich. 2 3

(2) Die Minister haben zu sichern, daß durch die Zertifika
tion der Erzeugnisse die Marktfähigkeit und Exportwirksam
keit der Erzeugnisse erhöht, für den Import von Roh- und 
Werkstoffen, Zuliefererzeugnissen und von anderen Erzeug
nissen hohe Qualitätsmaßstäbe gesetzt sowie Wiederho
lungsprüfungen vermieden werden.

(3) Die Ministerien haben
— auf der Grundlage der Vorschläge der Kombinate und 

Betriebe und unter Berücksichtigung volkswirtschaftlicher 
Erfordernisse Vorschläge für Erzeugnisse, die in die Zer
tifikation einbezogen werden sollen, щ erarbeiten und 
nach Zustimmung durch das Ministerium für Außenhan
del dem ASMW zu übergeben,

— zu sichern, daß für die in die Zertifikation einzube'ziehen- 
den Erzeugnisse planmäßig durch die Kombinate und Be
triebe Prüflabors auf- oder ausgebaut werden, die die im 
SEPROSEV geforderten technischen, räumlichen, perso
nellen und organisatorischen Bedingungen erfüllen und 
akkreditiert werden können,

— darauf Einfluß zu nehmen, daß für die Zertifikation er
forderliche RGW-Standards rechtzeitig erarbeitet werden 
und nur solche Standards internationaler Organisationen, 
staatliche Standards und andere normativ-technische Do
kumente vereinbart werden, die dem fortgeschrittenen 
wissenschaftlich-technischen Weltstand entsprechen,

— zu sichern, daß in den Kombinaten und Betrieben Möglich- 
• keiten für die ausländischen Vertragspartner geschaffen 

werden, sich mit dem Stand der Produktion und der Qua
litätskontrolle in den Herstellerbetrieben bekanntzuma
chen, sofern das ASMW mit dem bevollmächtigten staat
lichen Organ des Partnerlandes nach Abstimmung mit den 
zuständigen Ministerien eine Vereinbarung darüber ge
troffen hat und die Gegenseitigkeit gewährleistet ist.

(4) Der Minister für Außenhandel erteilt seine Zustimmung 
gemäß Abs. 2 zu den Vorschlägen der Ministerien für die in 
die Zertifikation einzubeziehenden Erzeugnisse, wenn damit 
auf der Grundlage jles Planes die außenwirtschaftlichen Ge
samtinteressen der DDR gewahrt werden.

(5) Die Aufgaben gemäß den Absätzen 1 bis 3 gelten für die 
Räte der Bezirke gegenüber den Kombinaten und Betrieben 
ihres Verantwortungsbereiches entsprechend.

Aufgaben der Kombinate, Betriebe und 
Außenhandelsbetriebe

(1) Den Generaldirektoren der Kombinate und Betriebsdi
rektoren obliegt die Verantwortung für die Verwirklichung 
der sich aus der Zertifikation ergebenden Aufgaben in ihrem 
Verantwortungsbereich.

(2) Die Generaldirektoren der Kombinate und Betriebsdi
rektoren sichern die Vorbereitung von Erzeugnissen für die 

'Zertifikation sowie eine gleichbleibende stabile Qualitätspro
duktion und qualitätsgerechte Auslieferung der Exporter
zeugnisse entsprechend dem erteilten Zertifikat.

§9
(1) Die Kombinate und Betriebe erarbeiten in Abstimmung 

mit den zuständigen Außenhandelsbetrieben und in Abstim
mung mit zuständigen Kontroll- und Uberwachungsorganen 
Vorschläge für dig Zertifikation von Exporterzeugnissen so
wie Vorschläge für zu fordernde Übereinstimmungszertifi
kate für Importerzeugnisse. Dabei sind gleichzeitig akkredi- ' 
tierte bzw. zu akkreditierende Prüflabors und normativ
technische Dokumente, auf deren Grundlage die Zertifikation 
vorgenommen werden soll, vorzuschlagen. Diese Vorschläge 
sind dem zuständigen Ministerium zu übergeben.

(2) Die Kombinate und Betriebe sind verantwortlich für die 
Überprüfung und Mitwirkung an der Erarbeitung der für die 
Zertifikation erforderlichen RGW-Standards in ihrem Ver
antwortungsbereich sowie, wenn erforderlich, für die Erar
beitung von Vorschlägen, welche anderen normativ-techni
schen Dokumente der Zertifikation zugrunde gelegt werden 
sollen.

(3) Die Kombinate und Betriebe haben die Voraussetzun- . 
gen dafür zu schaffen, daß sich die Vertrfeter des bevollmäch
tigten staatlichen Organs des Partnerlandes' mit dem Stand 
der Produktion und der Qualitätssicherung im Kombinat 
bzy. Betrieb bekanntmachen können, sofern das ASMW mit 
dem bevollmächtigten staatlichen Organ des Partnerlandes in 
Abstimmung mit dem zuständigen Ministerium eine entspre
chende Vereinbarung getroffen hat.

(4) Die Kombinate und Betriebe haben auf der Grundlage 
der gemäß § 5 Abs. 3 vereinbarten Verzeichnisse die Erteilung 
eines Ubereinstimmungszertifikats bei der zuständigen Fach
abteilung des ASMW zu beantragen. Gleichzeitig damit ist 
der Nachweis der Qualitätsfähigkeit durch den Hersteller zu 
erbringen. Das ASMW regelt das Verfahren der Bereitstel
lung der Prüfmuster und legt fest, welche weiteren Unterla
gen einzureichen sind.

(5) Die Kombinate und Betriebe sind verpflichtet, das 
ASMW über Abweichungen vom Übereinstimmungszertifikat 
insbesondere im Zusammenhang mit Reklamationen zu ge
lieferten Erzeugnissen im Export und Verstößen gegen die 
mustergetreue Fertigung sowie über eingeleitete Maßnahmen 
zu informieren.


